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Text 

Anrufung der Regulierungsbehörde 

§ 50. (1) Kommt zwischen einem Betreiber eines öffentlichen Kommunikationsnetzes oder -dienstes, 
dem von der Regulierungsbehörde spezifische Verpflichtungen nach §§ 38, 41, 42 oder 47 auferlegt 
worden sind oder der nach § 22 Abs. 3, § 23 Abs. 2, § 48 oder § 49 Abs. 3 verpflichtet ist, und einem 
anderen Betreiber eines öffentlichen Kommunikationsnetzes oder -dienstes oder einem Unternehmen, 
dem Zugangsverpflichtungen nach diesem Gesetz zugute kommen, eine Vereinbarung über die nach 
§§ 22 Abs. 3, 23 Abs. 2, 38, 41, 42, 47, 47a, 48 oder § 49 Abs. 3 bestehenden Verpflichtungen trotz 
Verhandlungen binnen einer Frist von sechs Wochen ab dem Einlangen der Nachfrage nicht zustande, 
kann jeder der Beteiligten die Regulierungsbehörde anrufen. 

(2) In begründeten Fällen kann die Regulierungsbehörde auch von Amts wegen ein Verfahren 
einleiten. 


